
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/7/29 93/18/0301
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.07.1993

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

20/02 Familienrecht

41/02 Passrecht Fremdenrecht

60/04 Arbeitsrecht allgemein
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Norm

AuslBG §15 Abs1 Z2;

EheG §23;

EheG §27;

FrG 1993 §18 Abs1 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Eingehung einer Ehe durch einen Fremden zwecks Bescha<ung einer Aufenthaltsberechtigung und eines

Befreiungsscheines stellt einen evidenten Rechtsmißbrauch dar; ein solches Verhalten ist als gravierende

Beeinträchtigung des geordneten menschlichen Zusammenlebens und solcherart als Gefährdung der ö<entlichen

Ordnung zu werten (Hinweis E 29.6.1992, 92/18/0096).
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